
DER ßUNDESlVfINISTER 

n--3!lrf3 aer Bet1agdl zu den Stenographischen Proh~ 
des N~Jie5 XV. G:slCOrgd".u2~~ 

FÜR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

Z1. 10.oo1/11-Parl/82 

An die 
PARLAMENTSDIREKTION 

Parlament 
101 7 ~\ i e n 

Wien, am 17.Mai 1982 

""/&>02 lAS 

i982 -05- 2·lt 
zu 17.921J 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr.1792/J-NR 1982, 

betreffend Verwendung des Fahrtkostenzuschusses durc~ die 

Südtiroler Hochschülerschaft, die die Abgeordneten f'r.ERHACORA 

und Genossen am 24. März 1982 an mich richteten, b~ehre ich 

mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1) bis 6) 

Zur ggstl.Anfrage ist festzustellen, daß grundsätzlich zwischen 

zwe~verschiedenen Förderungsmaßnahmen für Stdtiro1er Studie­

rende zu entscheiden ist: 

a) Gewährung eines Fahrtkostenzuschusses für die - unregel­

mäßigen - Fahrten zwischen dem Heimatort und dem Studienort; 

b) die Frsifahrt filr die tätglichen Fahrten zwischen der 

Wohnung am Studienort und der Universität bzw. Hochschule. 

Der unter lit.a genannte Fahrtkostenzuschuß wird dem Bundes­

minister für Unter"richt. und Kunst im Wege der örtlichen Süd-

tLciJLet- HocllSc:hU.J.er~;chaft an die Studierenden verteilt. 

Für die llnter lit.b genannte Feeifahrt fUr die täglichen 

UndUfl1::-eg81.mäßi.c:;en Fah c ten zum Besuch d,~ r Lehrverans tal tungen 
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ist der Bundesminister für \~issenschaft und Forschung zu­

ständig, wobei hier die Bestimmungen und Regelungen gemäß 

dem Familienlastenausgleichsgesetz sinngemäß zur Anwendung 

kommen. 

Für den Bereich des Bundesministeriums für Wissenschaft und 

Forschung bzw. der täglichen Freifahrt sind die in der 

Anfrage angeführten Fragen eins bis sechs völlig unzutreffend, 

da die Bezahlung der Freifahrkarten zwischen dem Bundes­

ministerium für Wissenschaft und Forschung und den einzelnen 

Verkehrsunternehmen direkt erfolgt und weder die einzelnen 

Studierenden noch die Südtiroler Hochschülerschaft noch die 

Österreichische Hochschülerschaft in diese Zahlungsabwicklung 

eingeschaltet sind. 

Im übrigen beehre ich mich darauf hinzuweisen, daß die ggstl. 

Anfrage zuständigkeitshalber an den Bundesminister für 

Unterricht und Kunst zu richten wäre. 

() 
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